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Stadt Schmallenberg 
Der Bürgermeister 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Widerspruchsrecht und Einwilligung nach dem Bundesmeldegesetz 
 

Nach § 50 Bundesmeldegesetz (BMG) darf die Meldebehörde in nachstehend genannten be-
sonderen Fällen Auskünfte erteilen:  

 
- an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen im  

 Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen (§ 50 Abs. 1 BMG),  

- an Mitglieder parlamentarischer oder kommunaler Vertretungskörperschaften sowie  
 Presse und Rundfunk über Alters- und Ehejubiläen (§ 50 Abs. 2 BMG),  

-  an Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 BMG).  

 

Betroffene haben das Recht, der Weitergabe ihrer Daten nach § 50 Absatz 5 BMG zu wider-
sprechen.  

 
Betroffene haben ebenfalls ein Widerspruchsrecht gegen die Weiterleitung Ihrer nach dem 
Bundesmeldegesetz erhobenen Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft, 
wenn sie als Familienangehöriger (Ehegatte, minderjährige Kinder und Eltern minderjähriger 
Kinder) von Mitgliedern einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft nicht derselben oder 
keiner Religionsgesellschaft angehören. Dies gilt nicht, soweit Daten für Zwecke der Steuer-
erhebung der jeweiligen Religionsgesellschaft übermittelt werden (§ 42 Abs. 2 und 3 BMG).  
 
Darüber hinaus haben Betroffene ein Widerspruchsrecht gegen die Weiterleitung Ihrer nach 
dem Bundesmeldegesetz erhobenen Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement 
der Bundeswehr zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial an Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden (§ 58 c Abs. 1 Satz 1 
Soldatengesetz und § 36 Abs. 2 BMG).  
 
Einfache Melderegisterauskünfte (Vor- und Familienname, ggf. Doktorgrad, Anschrift) zum 
Zwecke der Werbung und des Adresshandels darf die Meldebehörde nur nach einer generel-
len Einwilligung der Betroffenen erteilen (§ 44 Abs. 3 Satz 2 BMG). 
 
Auf die oben genannten Widerspruchsrechte und die Möglichkeit zur Erteilung der generellen 
Einwilligung wird ausdrücklich hingewiesen.  
 
Widersprüche und Einwilligungen nimmt die Stadt Schmallenberg, Sachgebiet Bürgerbüro, 
Rathaus, Unterm Werth 1, entgegen.  
 

Schmallenberg, 10. September 2024 
 
 
gez. König  
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Stadt Schmallenberg 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

des Jahresabschlusses der Stadt Schmallenberg zum 31.12.2023 
 
 
I. Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 
 
Die von der Stadt Schmallenberg mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Rödel & Partner GmbH, Kranhaus 1, 50678 Köln, hat die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 
abgeschlossen. Mit Datum vom 21.06.2024 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
folgender uneingeschränkter Bestätigungsvermerk (Auszug) erteilt: 
 
Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW erklären wir in Anlehnung an § 322 HGB, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt 
hat.(…)Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kom-
munalhaushaltsverordnung NRW und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
 
II. Beschlussfassung des Rates der Stadt Schmallenberg zum Jahresabschluss 
 
Der Rat der Stadt Schmallenberg hat in seiner Sitzung am 12.09.2024 folgende Beschlüsse 
gefasst:  
 
1.1 Der Rat der Stadt Schmallenberg stellt die Bilanz zum 31.12.2023 mit der ausgewiese-

nen Bilanzsumme von 265.387.088,38 € sowie die Ergebnisrechnung 2023 mit dem aus-
gewiesenen Jahresfehlbetrag von 312.524,03 € fest und genehmigt die in der Anlage 
dargestellten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. 
nimmt diese zur Kenntnis. 

 
1.2 Der Rat beschließt, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 312.524,03 € durch Inanspruch-

nahme der Ausgleichsrücklage auszugleichen. 
 
1.3 Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister Entlastung für das Haushaltsjahr 2023. 

 

 

III. Daten des Jahresabschlusses 
 
a)  Ergebnisrechnung 
 Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2023 schließt mit Erträgen in Höhe von 76.582.945,91 

€ , mit Aufwendungen in Höhe von 76.895.469,94 € und damit mit einem Jahresfehlbetrag 
in Höhe von 312.524,03 €. 

 
b)  Finanzrechnung 
 Die Finanzrechnung zum 31.12.2023 schließt ab mit einer Abnahme des Bestandes an 

Finanzierungsmitteln in Höhe von 3.308.312,60 €. 
 
c) Bilanz 
 Die Bilanz zum 31.12.2023 stellt sich wie folgt dar: 
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Aktiva Passiva 

0. Bilanzierungshilfe 1.783.488,14 €   

1. Anlagevermögen             250.156.513,92 €  1. Eigenkapital                     126.178.105,82 € 

2. Vorräte                                947.506,47 €  2. Sonderposten                    108.122.888,66 € 

3. Forderungen                       6.149.529,86 €  3. Rückstellungen                  16.685.880,09 € 

4. Liquide Mittel                     3.115.286,02 €  4. Verbindlichkeiten                 12.282.428,90 € 

5. Aktive RAP                          3.234.764,27 €  5. Passive RAP                       2.117.785,21 € 

Bilanzsumme 265.387.088,68 €  Bilanzsumme 265.387.088,68 € 

 
 
 
IV. Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 ist gemäß § 96 Abs. 2 GO NW dem Landrat 
des Hochsauerlandkreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Meschede mit Schrei-
ben vom 16.09.2023 angezeigt worden. 
  
Der Jahresabschluss 2023 wird gemäß § 96 Abs. 2 GO NW bis zur Feststellung des Jahres-
abschlusses 2024 im Rathaus der Stadt Schmallenberg, Unterm Werth 1, Zimmer 106 wäh-
rend der Dienststunden (Mo. und Mi.: 8.30 Uhr – 12.00 Uhr, 13.30 Uhr – 16.00 Uhr; Die und 
Do.: 8.30 Uhr – 12.00 Uhr, 13.30 Uhr – 17.00 Uhr; Fr.: 8.30 Uhr – 13.00 Uhr) zur Einsichtnahme 
verfügbar gehalten. 
 
Schmallenberg, den 16.09.2024 
 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. König 
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Stadt Schmallenberg 

 
 
 

Hinweisbekanntmachung 
 

zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes „Südwestfalen-IT“ 
 
 

 
Die Verbandsversammlung der Südwestfalen-IT hat in ihrer Sitzung am 12.06.2024 die 4. Än-
derung der Neufassung der Verbandssatzung vom 19.12.2017 beschlossen. Die Änderung ist 
im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg Nr. 28 vom 13.07.2024 unter der lfd. Nr. 372 
auf Seite 285 bekannt gemacht worden. Die Satzungsänderung ist am 14.07.2024 in Kraft 
getreten. 
 
Auf die Bekanntmachung wird hiermit nach § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit (GkG) hingewiesen. 
 
 
Schmallenberg, den 11. September 2024 
 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. König 
  



S e i t e  | 6 

 

 
Stadt Schmallenberg 

 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

gemäß § 6 Abs. 1 Kommunalwahlordnung (KWahlO) für das Land Nordrhein-Westfalen 
 
 
Berufung der Beisitzer und stellv. Beisitzer für den Wahlausschuss der Stadt Schmallenberg  
für die Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen 2025 

 
 
In den Wahlausschuss der Stadt Schmallenberg sind folgende Beisitzer und Stellvertreter ge-
mäß § 2 Abs. 3 Kommunalwahlgesetz und § 6 Abs. 1 Kommunalwahlordnung am 27.06.2024 
von der Stadtvertretung Schmallenberg gewählt worden: 
 
 
Beisitzer  Stellvertretende Beisitzer 
 
Andreas Schulte  Hans-Georg Bette 
 
Dietmar Albers  Dr. Matthias Schütte 
 
Marco Guntermann  Hubertus Guntermann  
 
Bernd Schrewe  Michael Franke 
 
Hubert Stratmann  Katja Lutter 
 
Dietmar Weber  Dr. Thorsten Conze 
 
Horst Broeske  Günter Schütte 
 
Guido Altenhoff  Christian Hömberg 
 
Stefan Vollmer  Johannes Hardebusch 
 
Jürgen Meyer  Angela Degner 
 
 
 
Schmallenberg, 16.09.2024 
 
Der Bürgermeister 
als Wahlleiter für die Stadtrats und Bürgermeisterwahl 2025 
 
 
gez. König 
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S a t z u n g 
über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung 

der Brandverhütungsschau in der Stadt Schmallenberg vom 18.09.2024 
 
 
Präambel 
 
Der Rat der Stadt Schmallenberg hat in seiner Sitzung am 12.09.2024 aufgrund des § 52 Abs. 
5 Satz 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 26 des Gesetzes über den Brand-
schutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17.12.2015 (GV. NRW. S. 886) in der zurzeit gültigen Fassung, der §§ 7, 41 Abs. 
1 Satz 2 Buchstabe f und 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit 
gültigen Fassung und der §§ 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712) in 
der zurzeit gültigen Fassung folgende Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 
Zweck der Brandverhütungsschau 
 
(1)  Die Brandschau dient dem Zweck, präventiv zu prüfen, ob Gebäude, Betriebe und Ein-

richtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei 
Ausbruch eines Brandes oder bei einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder 
bedeutende bzw. erhebliche Sachwerte gefährdet sind, den Erfordernissen des abweh-
renden Brandschutzes entsprechen. 

 
(2)  Die Prüfung der Erfordernisse des abwehrenden Brandschutzes dient der Feststellung 

brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maßnah-
men, die der Entstehung eines Brandes oder der Ausbreitung von Feuer und Rauch vor-
beugen und bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, 
den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. 

 
 
§ 2  
Gebührenpflichtige Amtshandlungen 
 
 
(1)  Gebührenpflichtig sind die Leistungen 
 
a)  zur Durchführung der Brandverhütungsschau im Sinne von § 1 einschließlich deren Vor- 

und Nachbereitung. Dies gilt auch in den Fällen, in denen die für die Brandverhütungs-
schau zuständige Dienststelle an Prüfungen der Bauaufsichtsbehörde beteiligt ist und da-
bei zugleich eine Brandverhütungsschau vornimmt, 

 
b)  infolge erforderlicher Nachbesichtigungen (Nachschau), 
 
c)  zur Durchführung einer brandschutztechnischen Begehung und deren Vor- und Nachbe-

reitung eines Objektes, das nicht der Brandverhütungsschaupflicht unterliegt bzw. in der 
Anlage 2 enthalten ist, aber vom Betreiber/Eigentümer des Objektes mündlich oder schrift-
lich beantragt worden ist, 

 
d)  im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes außerhalb des Bauge-

nehmigungsverfahrens, die mündlich oder schriftlich beantragt worden und mit der Anfer-
tigung einer gutachterlichen Stellungnahme, eines Brandschutzgutachtens oder eines 
Brandschutzkonzeptes zu einem definierten Objekt verbunden sind. 
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(2)  Unberührt bleibt das Recht anderer Behörden, insbesondere der Bauaufsichtsbehörde, 
zur Erhebung von Gebühren aufgrund besonderer Vorschriften, wenn sie in eigener Zu-
ständigkeit an der Durchführung der Brandverhütungsschau teilgenommen haben oder 
nach Durchführung der Brandverhütungsschau tätig geworden sind. 

 
 
§ 3 
Gebührenmaßstab 
 
(1)  Die Gebühren werden nach der Dauer der einzelnen Amtshandlung und nach der Zahl 

der notwendig eingesetzten Dienstkräfte bemessen. Zur Gebühr gehören auch die Kosten 
für in Anspruch genommene Fremdleistungen. Bei der Bemessung der Gebühren werden 
zudem Umfang und Schwierigkeitsgrad der Amtshandlungen im Einzelfall berücksichtigt. 

 
(2)  Die Bemessung der Gebühren erfolgt im Einzelnen nach den in der Anlage 1 aufgeführten 

Bestimmungen und Sätzen und unter Berücksichtigung der in Anlage 2 aufgeführten Ob-
jekte. Die Anlagen sind Bestandteile der Satzung. 

 
 
§ 4 
Auslagenersatz 
 
Auslagen, die im Zusammenhang mit der Amtshandlung entstehen, sind zu ersetzen, auch 
wenn eine Befreiung von der Gebühr für die Amtshandlung besteht. 
 
 
§ 5 
Zeitliche Folge der Brandverhütungsschau 
 
(1)  Die zeitliche Folge der Brandverhütungsschau richtet sich bei Objekten, die Gegenstand 

von Sonderbau-Verordnungen oder baurechtlichen Anordnungen sind, nach den entspre-
chenden baurechtlichen Vorschriften. Im Übrigen ist die Brandverhütungsschau begin-
nend mit der Nutzung oder Inbetriebnahme je nach Gefährdungsgrad der in der Anlage 2 
aufgeführten Objekte in Zeitabständen von längstens sechs Jahren durchzuführen. 

 
(2)  Fehlen Vorschriften zu den Zeitabständen der Brandverhütungsschau, werden diese von 

der Stadt Schmallenberg unter Berücksichtigung des Gefährdungsgrades von Objekten 
nach pflichtgemäßem Ermessen festgelegt. 

 
 
§ 6 
Gebührenschuldner 
 
(1)  Gebührenschuldner ist der Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte des 

der Brandverhütungsschau unterworfenen Objektes sowie derjenige, der eine Leistung 
der Brandschutzdienststelle gem. § 2 Abs. 1 Buchstabe b), c) oder d) beantragt. Mehrere 
Personen im Sinne des Satzes 1 haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Gebührenfreiheit besteht unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 6 des Kommunalabga-

bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
§ 7 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.10.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau in der Stadt Schmallenberg 
vom 10.04.2017 außer Kraft. 
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Anlage 1  
 
 
Gebührensätze 
  
Für die Bemessung der Gebühren nach § 3 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Durchführung der Brandverhütungsschau in der Stadt Schmallenberg vom 18.09.2024 gel-
ten folgende Regelsätze: 
 
 
1.  Durchführung einer Brandverhütungsschau oder einer Nachschau am Objekt nach 

Dauer der Amtshandlung 
 

je angefangene ¼ Stunde pauschal 16,50 €, mindestens jedoch ein Stundensatz = 66,00 € 
 
Ist der Einsatz von 2 Dienstkräften erforderlich, erhöht sich die Gebühr um den dadurch 
tatsächlich entstehenden Aufwand. 
 
 

2.  Vorbereitung und/oder Nachbereitung der Brandverhütungsschau entsprechend 
dem Arbeitsaufwand 

 
je angefangene ¼ Stunde pauschal 16,50 € 

 
 
3.  Durchführung einer Objektbesichtigung auf Antrag von Personen im Sinne des § 6 

Abs. 1 Satz 1 
 

Die Bemessung der Gebühr erfolgt in entsprechender Anwendung der Regelungen zu Ziffer 
1. 

 
 
4.  Leistungen gem. § 2 Abs. 1 Buchstabe d) 
 
 Die Bemessung der Gebühr für folgende Leistungen erfolgt in entsprechender Anwendung 

der Regelungen zu Ziffer 1. 
 
 4.1 Schriftlich erteilte gutachtliche Stellungnahme 
 4.2 Erstellung eines Brandschutzgutachtens 
 4.3 Erstellung eines Brandschutzkonzeptes 
 
 
5.  Sonstige Leistungen, die unter den Nummern 1 – 4 nicht erfasst sind 

 
je angefangene ¼ Stunde pauschal 16,50 € 
 
 

6.  Fahrzeugeinsatz 
 
 pauschal 25,00 € 
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Anlage 2 
 

Aufstellung der Objekte für die Gebührenbemessung nach Anlage 1 (Gebührensätze) zur 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau 
in der Stadt Schmallenberg vom 18.09.2024 

 

Ziffer Objektart 

Fristen nach 
Gefährdungs-
grad gemäß 

AGBF Bund / 
BHKG NRW 

1 Pflege- und Betreuungsobjekte  

1.1 Krankenhäuser 3 

1.2 Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen 3 

1.2.1 
Altenwohnheime und Einrichtungen mit Pflege- und Betreuungsleistungen, 
nach RL über deren bauaufsichtliche Anforderungen an den Bau und Be-
trieb 

3 

1.2.2 Einrichtungen für hilfsbedürftige minderjährige Personen (ab 9 Personen) 3 

1.2.3 
Einrichtungen für körperlich oder geistig behinderte Personen (ab 9 Perso-
nen) 

3 

1.2.4 
Tageseinrichtungen für hilfsbedürftige minderjährige oder behinderte Perso-
nen (ab 20 Personen) 

3 

1.3 Kindergärten, -tagesstätten, -horte 3 

1.4 Kindertagespflegeverbünde mit mehr al 9 Kindern 3 

2 Übernachtungsbetriebe  

2.1 Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Gastbetten nach SBauVO 3 

2.2 Obdachlosenunterkünfte 3 

2.3 Notunterkünfte (für Asylbewerber u.a.) 3 

2.4 Campingplätze nach CWVO 6 

2.5 Wohnheime mit mehr als 12 Betten außerhalb der SBauVO 3 

3 Versammlungsobjekte - Versammlungsstätten nach SBauVO  

3.1.1 – 
3.1.2 

(unbesetzt)  

3.1.3 

Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die einzeln mehr als 200 
Besucherinnen und Besucher fassen, sowie Versammlungsstätten mit meh-
reren Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Besucherinnen 
und Besucher fassen, wenn diese gemeinsame Rettungswege haben. 

3 

3.1.4 Sportstadien, die mehr als 5.000 Besucher fassen 3 

3.1.5 
Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen, deren Besucherbereich 
mehr als 1.000 Besucherinnen und Besucher fasst. 

3 

3.2 (unbesetzt)  

3.3 
Gasträume und Räume mit Bühnen / Szenenflächen / Filmvorführungen, 
nicht ebenerdig, ab 50 Besucherinnen und Besucher 

3 
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Ziffer Objektart 

Fristen nach 
Gefährdungs-
grad gemäß 

AGBF Bund / 
BHKG NRW 

4 Unterrichtsobjekte  

4.1 Schulen nach SchulBauRL 3 

4.2 
Ausbildungsstätten mit Unterrichtstrakten oder Unterrichtsräumen ab 100 
Personen (nicht ebenerdig: ab 50 Personen) 

3 

5 Hochhausobjekte  

5.1 Hochhäuser nach SBauVO 6 

6 Verkaufsobjekte  

6.1 Verkaufsstätten nach SBauVO 3 

6.2 (unbesetzt)  

6.3 Verkaufsstätten > 700 qm Verkaufsfläche 3 

7 Verwaltungsobjekte  

7.1 Büro- und Verwaltungsgebäude mittlerer Höhe > 3000 qm Geschossfläche 6 

8 Ausstellungsobjekte  

8.1 Museen 6 

8.2 Messe- und Ausstellungsbauten 6 

9 Garagen  

9.1 Großgaragen nach SBauVO 6 

9.2 
Unterirdische geschlossene Mittelgaragen > 500 qm in Verbindung zu an-
ders genutzten Gebäuden 

6 

10 Gewerbeobjekte  

10.1 Gewerbeobjekte zur Herstellung und Produktion 6 

10.1.1 
Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und zum Umgang von/mit überwie-
gend 
brennbaren Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße > 800 qm 

6 

10.1.2 
Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und zum Umgang von/mit überwie-
gend brennbaren Stoffen, in Verbindung zu Wohngebäuden oder nicht 
ebenerdig, mit einer Brandabschnittsgröße > 400 qm 

6 

10.1.3 
Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und zum Umgang von/mit überwie-
gend nichtbrennbaren Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße > 1.600 qm 

6 

10.1.4 Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und zum Umgang von/mit überwie-
gend nichtbrennbaren Stoffen, in Verbindung zu Wohngebäuden oder nicht 
ebenerdig, mit einer Brandabschnittsgröße > 800 qm 

6 

10.1.5 
– 
10.1.6 

(unbesetzt)  

10.2 Gewerbeobjekte zur Lagerung 6 

10.2.1 (unbesetzt) 6 
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Ziffer Objektart 

Fristen nach 
Gefährdungs-
grad gemäß 

AGBF Bund / 
BHKG NRW 

10.2.2 
Gebäude zur Lagerung überwiegend nichtbrennbarer Stoffe > 3.200 qm 
Lagerfläche 

6 

10.2.3 
Gebäude zur Lagerung überwiegend nichtbrennbarer Stoffe, nicht ebener-
dig, > 1.600 qm Lagerfläche 

6 

10.2.4 
Gebäude zur Lagerung überwiegend brennbarer Stoffe > 1.600 qm Lager-
fläche 

6 

10.2.5 
Gebäude zur Lagerung überwiegend brennbarer Stoffe, nicht ebenerdig, > 
800 qm Lagerfläche 

6 

10.2.6 Freilager für überwiegend brennbare Stoffe > 5.000 qm Lagerfläche 6 

10.2.7 Hochregallager 6 

10.3 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppen nach FwDV 500 6 

10.3.1 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe II A und III A nach FwDV 500 6 

10.3.2 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe II B * und III B nach FwDV 500 6 

10.3.3 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe II C * und III C nach FwDV 500 6 

10.4 Kraftwerke und Umspannwerke 6 

11 Sonderobjekte  

11.1 Besonders brandgefährdete Baudenkmäler 6 

11.2 
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude > 2000 cbm in Verbindung zu 
Wohngebäuden 

6 

11.3 Kirchen und Gebetsstätten 6 

11.4 Unterirdische Verkehrsanlagen 6 

11.5 (unbesetzt) 6 

11.6 Hotel- und Gaststättenschiffe 6 

11.7 Bahnhöfe mit hohen Personenströmen * 6 

11.8 (unbesetzt) 6 

11.9 Flächen für die Feuerwehr außerhalb der klassifizierten Objekte * 6 

11.10 Justizvollzugsanstalten und Gebäude des Maßregelvollzugs 3 

11.11 Flughäfen 3 

11.12 Sonstige Kritische Infrastrukturen * * 

11.13 Sonstige Objekte nach Gefährdungsanalyse * * * 

 
* Einstufung der Brandschaupflicht durch die örtlich zuständige Brandschutzdienst-
stelle 
 
 
Hinweis 
 
Ist ein in der Anlage 2 nicht ausdrücklich aufgeführtes Objekt Gegenstand von Leistungen 
gemäß Anlage 1, wird es einem vergleichbaren Objekt zugeordnet. 
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Bekanntmachungsanordnung  
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Schmallenberg wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Schmallenberg, den 18.09.2024 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Gez. König 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber: 
Bürgermeister der Stadt Schmallenberg, Unterm Werth 1, 57392 Schmallenberg 
Telefon: 02972-980-0, E-Mail: post@schmallenberg.de 
Bezugsmöglichkeiten: 
Das Amtsblatt ist auf der Internetseite der Stadt Schmallenberg (www.schmallenberg.de) 
abrufbar. 
Es ist zudem unentgeltlich im Rathaus der Stadt Schmallenberg sowie in der Schmallen-
berger Geschäftsstelle der Volksbank Sauerland eG erhältlich. 
Erscheinungsweise: 
Bei Bedarf. 
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